
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
I. Geltung 
1. Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt) gelten 
für alle von der Fotografin Marie-Christine Möller (nachfolgend als Fotograf / Fotografen benannt) 
durchgeführten Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen. 
2. Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Lieferung oder Leistung bzw. des Angebots des 
Fotografen durch den Kunden (mündlich oder schriftlich), spätestens jedoch mit der Annahme des 
Bildmaterials zur Veröffentlichung. 
3. Wenn der Kunde den AGB widersprechen will, ist dieses schriftlich binnen drei Werktagen zu erklären. 
Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. Abweichende 
Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen keine Gültigkeit, es sei denn, dass der Fotograf diese 
schriftlich anerkennt. 
4. Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung auch ohne ausdrückliche 
Einbeziehung auch für alle zukünftigen Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen des Fotografen, 
sofern nicht ausdrücklich abweichende Regelungen getroffen werden. 
5. Diese AGB gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch Unternehmern, soweit nicht in einzelnen 
Bestimmungen ausdrücklich differenziert wird. 
 
II.  Auftragsproduktionen 
1. Soweit der Fotograf Kostenvoranschläge erstellt, sind diese unverbindlich. Treten während der 
Produktion Kostenerhöhungen ein, sind diese erst dann vom Fotografen anzuzeigen, wenn erkennbar 
wird, dass hierdurch eine Überschreitung der ursprünglich veranschlagten Gesamtkosten um mehr als 15 
% zu erwarten ist. Wird die vorgesehene Produktionszeit aus Gründen überschritten, die der Fotograf 
nicht zu vertreten hat, so ist eine zusätzliche Vergütung auf der Grundlage des vereinbarten Zeithonorars 
bzw. in Form einer angemessenen Erhöhung des Pauschalhonorars zu leisten. 
2. Der Fotograf ist berechtigt, Leistungen von Dritten, die zur Durchführung der Produktion eingekauft 
werden müssen, im Namen und mit Vollmacht sowie für Rechnung des Kunden in Auftrag zu geben. 
3. Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung werden die Aufnahmen, die dem Kunden nach Abschluss 
der Produktion zur Abnahme vorgelegt werden, durch den Fotografen ausgewählt. 
4. Sind dem Fotografen innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung der Aufnahmen keine schriftlichen 
Mängelrügen zugegangen, gelten die Aufnahmen als vertragsgemäß und mängelfrei abgenommen. 
5. Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass Fotos stets dem künstlerischen Gestaltungsspielraum 
des ausübenden Fotografen unterliegen. Reklamationen und/oder Mängelrügen hinsichtlich des vom 
Fotografen ausgeübten künstlerischen Gestaltungsspielraums, des Aufnahmeortes und der verwendeten 
optischen und technischen Mittel der Fotografie sind daher ausgeschlossen. Nachträgliche 
Änderungswünsche des Auftraggebers bedürfen einer gesonderten Vereinbarung und Beauftragung und 
sind gesondert zu vergüten. Die Bildgestaltung, Auswahl von Perspektive, Pose, Lichtführung und 
Bearbeitungsstil erfolgt im Rahmen der künstlerischen Freiheit der Fotografin. Ein bestimmter ästhetischer 
Erfolg oder ein subjektives Gefallen der Aufnahmen wird nicht geschuldet. 
6. Die fotografische und bildbearbeitende Leistung erfolgt im Stil des Portfolios des Fotografen. Eine über 
die vereinbarte Bearbeitung hinausgehende Retusche, insbesondere die Veränderung von Körperformen, 
Proportionen oder physischen Merkmalen, ist nicht geschuldet und erfolgt ausschließlich nach 
gesonderter Vereinbarung gegen zusätzliche Vergütung. 
7. Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, insbesondere zur fristgerechten Auswahl der zur 
Bearbeitung vorgesehenen Bilder. Erfolgt die Auswahl nicht innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung, 
ist der Fotograf berechtigt, eine Auswahl im vereinbarten Umfang nach eigenem Ermessen zu treffen. 
  
III.Urheberrecht 
1. Dem Fotografen steht das Urheberrecht an den Lichtbildern nach Maßgabe des 
Urheberrechtsgesetzes zu (i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz). 
2. Die vom Fotografen hergestellten Lichtbilder sind grundsätzlich nur für den eigenen Gebrauch des 
Auftraggebers bestimmt. 
3. Überträgt der Fotograf Nutzungsrechte an seinen Werken, ist – sofern nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart wurde – jeweils nur das einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe von 
Nutzungsrechten bedarf der besonderen Vereinbarung. 



4. Die Nutzungsrechte gehen erst über nach vollständiger Bezahlung des Honorars an den Fotografen 
über. 
5. Der Besteller eines Bildes i.S. vom § 60 UrhG hat kein Recht, das Lichtbild zu vervielfältigen und zu 
verbreiten, wenn nicht die entsprechenden Nutzungsrechte übertragen worden sind. § 60 UrhG wird 
ausdrücklich abgedungen. 
6. Bei der Verwertung der Lichtbilder kann der Fotograf, sofern nichts anders vereinbart wurde, 
verlangen, als Urheber des Lichtbildes genannt zu werden. Eine Verletzung des Rechts auf 
Namensnennung berechtigt den Fotografen zum Schadensersatz. 
7. Die Negative bzw. Originaldateien verbleiben beim Fotografen. 
 
IV. Nutzungsrechte 
Der Auftraggeber erwirbt an den Bildern nur die Nutzungsrechte für den privaten Gebrauch. Die 
Vervielfältigung und die Weitergabe an Dritte werden für private Zwecke eingeräumt. Eine kommerzielle 
Nutzung sowie eine kommerzielle und/oder öffentliche, nicht private Wiedergabe sind nicht gestattet 
(ausgenommen gewerbliche Nutzung durch schriftliche Genehmigung). Eigentumsrechte werden nicht 
übertragen. 
  
V. Haftung 
1. Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Rechten abgebildeter Personen oder 
Objekte, es sei denn, es wird ein entsprechend unterzeichnetes Release-Formular beigefügt. Der Erwerb 
von Nutzungsrechten über das fotografische Urheberrecht hinaus, z. B. für abgebildete Werke der 
bildenden oder angewandten Kunst sowie die Einholung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei 
Sammlungen, Museen etc. obliegt dem Kunden. Der Kunde trägt die Verantwortung für die Betextung 
sowie die sich aus der konkreten Veröffentlichung ergebenden Sinnzusammenhänge. 
2. Ab dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Lieferung des Bildmaterials ist der Kunde für dessen 
sachgemäße Verwendung verantwortlich. 
 
VI. Honorare 
1. Für die Herstellung der Lichtbilder wird ein Honorar als Stundensatz, Tagessatz oder vereinbarte 
Pauschale festgelegt; Nebenkosten (Reisekosten, Modellhonorare, Spesen, Requisiten, Labor- und 
Materialkosten, Studiomieten etc.) sind in einem Pauschalangebot nicht enthalten und vom Auftraggeber 
zu tragen.  
2. Mit dem vereinbarten Honorar wird die einmalige Nutzung des Bildmaterials zu dem vereinbarten 
Zweck abgegolten. 
3. Wird eine Produktion in Teilen abgeliefert, so ist das entsprechende Teilhonorar mit jeweiliger Lieferung 
fällig. Der Fotograf ist berechtigt, bei Produktionsaufträgen Abschlagszahlungen entsprechend dem 
jeweils erbrachten Leistungsumfang zu verlangen. 
4. Das Honorar gemäß VI. 1. AGB ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das in Auftrag gegebene 
und gelieferte Bildmaterial nicht veröffentlicht wird.  
5. Mit Zustandekommen des Vertrags für Portraits ohne „Sitting Fee“ (siehe VI.3.) also zB ausserhalb des 
Studios, wird eine Anzahlung iHv 50% der vereinbarten Vergütung fällig. 
6. Die urheberrechtlichen Nutzungsrechte erwirbt der Auftraggeber erst mit der vollständigen Bezahlung 
des Honorars und der Erstattung sämtlicher Nebenkosten. 
7.Der Fotograf verwahrt die Lichtbildnisse sorgfältig. Er ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, von ihm 
aufbewahrte Negative nach einem Monat seit Beendigung des Auftrags zu vernichten. 
8. Eine Aufrechnung oder die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen des Kunden zulässig. Zulässig ist außerdem die Aufrechnung mit 
bestrittenen aber entscheidungsreifen Gegenforderungen. 
9. Tritt der Auftraggeber mit Einverständnis des Fotografen vor dem vereinbarten Fototermin vom Vertrag 
zurück, so sind 75% des vereinbarten Honorars als Ausfallhonorar an den Fotografen zu zahlen. 
Gesetzliche Rücktrittsrechte bleiben von dieser Regelung unberührt. Anzahlungen werden bei 
Vertragsrücktritt oder Nichteinhalten des Fototermins nicht erstattet. 
10. Express-Aufpreise: „24 h Lieferung“ zzgl. 25 – 40 % auf den Gesamtnettopreis der 
Bildbearbeitung/Lieferung; „Preview-Auswahl“ (10–20 Key Images) Same-Day Preview: zzgl. 15 % auf 
den Gesamtnettopreis der Bildbearbeitung/Lieferung. 
11. Die Rechnung ist unabhängig von der noch ausstehenden Bildauswahl vollständig fällig. Die finale 
Auswahl der inkludierten Bilddateien erfolgt im Anschluss durch den Auftraggeber und hat keinen Einfluss 
auf die Höhe oder Fälligkeit der Vergütung. 
12. Die Nutzungsrechte an den gelieferten Fotografien werden ausschließlich für die vom Vertrag 
umfassten final bearbeiteten Bildfassungen eingeräumt. Eine Veränderung, Erweiterung oder 
Neuerstellung der Fotografien mittels künstlicher Intelligenz (KI) oder sonstiger digitaler Bildbearbeitungs- 
und Generierungsverfahren ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Fotografin unzulässig. 
Dies gilt insbesondere für: 

• Hintergrundänderungen,  
• generative Ergänzungen,  
• Composings,  
• Stiltransfers,  



• Face- oder Body-Modifikationen,  
• virtuelle Szenenwechsel,  
• die Erstellung zusätzlicher Bildvarianten,  
• sowie jede Bearbeitung, durch welche der Eindruck neuer oder anderer Aufnahmesituationen 

entsteht.  
Die vorstehenden Beschränkungen gelten ausdrücklich auch für Veröffentlichungen auf Social-Media-
Plattformen und digitalen Medien, insbesondere auf LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Xing, 
Webseiten, Online-Portfolios, Unternehmensseiten sowie sonstigen privaten oder geschäftlichen Online-
Auftritten. 
Die eingeräumten Nutzungsrechte beziehen sich ausschließlich auf die tatsächlich von der Fotografin 
gelieferten und bearbeiteten Bilddateien. Durch KI-generierte oder anderweitig bearbeitete Abwandlungen 
entstehen keine erweiterten Nutzungsrechte. 
Die Veröffentlichung oder geschäftliche Nutzung bearbeiteter, verfremdeter oder KI-generierter 
Fassungen der Fotografien bedarf in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 
Fotografin. Jede über die gelieferte Originalfassung hinausgehende bearbeitete oder KI-generierte 
Variante gilt vergütungsrechtlich als eigenständige Bildnutzung. 
  
VII. Vertragsstrafe, Schadensersatz 
1. Bei jeglicher unberechtigten (ohne Zustimmung des Fotografen erfolgten) nicht privaten Nutzung, 
Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist für jeden Einzelfall eine Vertragsstrafe in 
Höhe des fünffachen Nutzungshonorars zu zahlen, vorbehaltlich weitergehender 
Schadensersatzansprüche. 
2. Bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platziertem oder nicht zuordnungsfähigem Urhebervermerk 
ist ein Aufschlag in Höhe von 100% auf das vereinbarte bzw. übliche Nutzungshonorar zu zahlen. 
  
VIII. Haftung für Inhalte 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 
7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach 
§§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte 
fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 
Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach 
den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem 
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von 
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
  
IX. Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt 
Sollte irgendwelcher Inhalt oder die Designtechnische Gestaltung einzelner Seiten oder Teile dieser 
Internetseite fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen oder anderweitig in 
irgendeiner Form Wettbewerbsrechtliche Probleme hervorbringen, so bitten wir unter Berufung auf § 8 
Abs. 4 UWG, um eine angemessene, ausreichend erläuternde und schnelle Nachricht ohne Kostennote. 
Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Passagen oder Teile dieser Webseiten in 
angemessener Frist entfernt bzw. den rechtlichen Vorgaben umfänglich angepasst werden, ohne dass 
von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Die Einschaltung eines Anwaltes, 
zur für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung, entspricht nicht dessen wirklichen oder 
mutmaßlichen Willen und würde damit einen Verstoss gegen § 13 Abs. 5 UWG, wegen der Verfolgung 
sachfremder Ziele als beherrschendes Motiv der Verfahrenseinleitung, insbesondere einer 
Kostenerzielungsabsicht als eigentliche Triebfeder, sowie einen Verstoß gegen die 
Schadensminderungspflicht darstellen. Es besteht keine Haftung für die Vereinbarkeit der Inhalte dieser 
Seiten mit den rechtlichen Bestimmungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
 
X. Allgemeines 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei Lieferungen ins 
Ausland. 
2. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
3. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB berührt 
nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die ungültige 
Bestimmung durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten 
Regelung wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt. 
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Fotografen. 
 
Diese AGB gelten ab dem 01.01.2026. Alle früheren AGB verlieren ihre Gültigkeit. 


